
 

Praxisfragen 
Themenbereich 3: Bilanzierung immaterielle 
Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen 

07
/2

02
5 

 
Frage 1 Ja Nein 

In 2018 wurde eine Individualsoftware (> 5.000 € - Erweiterung über den 
ursprünglichen Zustand hinaus) hergestellt und aktiviert, die zwei Jahre 
später modifiziert wird. Die Bearbeitung der Modifikation wird von eige-
nen Angestellten gemeinsam mit Mitarbeitern eines Softwareunterneh-
mens vorgenommen, wobei die eigenen Angestellten nur zuarbeiten. 

Wie sind die Aufwendungen des Jahres zu bewerten? 

a) Es besteht ein Aktivierungsgebot, da die in 2018 hergestellte Indivi-
dualsoftware aktiviert wurde.   

b) Es besteht ein Aktivierungswahlrecht, da sowohl eigene Ange-
stellte und auch fremde Personen eingebunden sind.   

c) Es handelt sich um einen neuen Vermögensgegenstand.   

d) Es besteht ein Aktivierungsverbot, für die Aufwendungen der eige-
nen Angestellten.  

 

Frage 2 Ja Nein 

Wie sind die Aufwendungen des Jahres zu bewerten? 

a) Der Anlagespiegel wird bei mittelgroßen Kapitalgesellschaften frei-
willig aufgestellt.   

b) Zu jedem Posten des AV sind die in die Herstellungskosten einbezo-
genen FK-Zinsen, die im aktuellen Geschäftsjahr aktiviert wurden, 
anzugeben. 

  

c) Der Anlagespiegel kann Teil des Anhangs sein (Wahlrecht).   

d) Bei den Abschreibungen sind anzugeben, 
• die Abschreibungen zu Beginn und zum Ende des Geschäfts-

jahres, 
• die Abschreibungen des Geschäftsjahres sowie 
• die Änderungen der Abschreibungen durch Zu-, Abgänge und 

Umbuchungen. 

 
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